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Schulverband Loiching: Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 

 
I.  

Haushaltssatzung 2023 
des Schulverbandes Loiching 
(Landkreis Dingolfing-Landau) 

 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:  
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 676.450 Euro 
 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.000 Euro  
 
ab.  
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

(1) Verwaltungsumlage:  
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 551.950 Euro festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2022 auf 175 Verbandsschüler festgesetzt.  
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.154,00 Euro festgesetzt.  
 
(2) Investitionsumlage:  
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 20.000 Euro festgesetzt.  
 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.  
 

§ 7 
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Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.  
 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.  
 
 

III. 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt-
gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG 
i.V.m. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
öffentlich zugänglich gemacht und liegt in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in Loiching, Kirch-
platz 4, 84180 Loiching, Zimmer 07 auf.  
 
 
Loiching, 22. August 2023 
Schulverband Loiching 
 
gez. Günter Schuster 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

--------------- 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023  
des Zweckverbandes Erholungsgebiet Mittleres Vilstal 

 
Aufgrund des § 16 der Verbandssatzung und der §§ 40, 41 des Gesetzes über die Kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende 

 
Haushaltssatzung 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben auf 

1.140.175 € 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 

3.462.500 € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 3.462.675 € 
benötigt. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Be-

darfs, der auf die Verbandsmitglieder umzulegen ist, wird auf 419.175,00 € festgesetzt. 
2. Der ungedeckte Bedarf wird auf wie folgt festgesetzt: 

 

Landkreis Dingolfing-Landau 109.320,00 € 

Gemeinde Marklkofen 187.218,00 € 

Markt Frontenhausen 66.137,00 € 

Markt Reisbach 56.505,00 € 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 

Weitere Vorschriften, die sich auf Einnahmen und Ausgaben beziehen, werden nicht aufgenom-
men. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
Marklkofen, 22. August 2023 
 

 
 
gez.      
Rauscher, Verbandsvorsitzender 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile 
 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan werden gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 
KommZG amtlich bekanntgemacht.  
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Gemeindeverwaltung Marklkofen, in 84163 Marklkofen, Bahnhofstraße 05 
(Zimmer 06) während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.  
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres zur Ein-
sichtnahme auf. (§4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung). 
 
Marklkofen, 22. August 2023 
 
Zweckverband Erholungsgebiet 
Mittleres Vilstal 
 
gez. 
Rauscher, Verbandsvorsitzender 

 
 
 

--------------- 
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Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) des 
Landkreises Dingolfing-Landau über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Er-
mäßigungsticket als Höchsttarif 
 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ 
für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im 
monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket soll zum 1. Mai 2023 starten. 
Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günsti-
gen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Daneben 
wird mit dem von Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch 
das verkehrliche Angebot weiterentwickelt. 
Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und 
Unternehmensverbände eng zusammen. Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 
jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Hierzu hat der Bund das Regionalisierungsgesetz 
(RegG) angepasst. Bund und Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige 
Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die den 
Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern 
getragen. Auch in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzie-
rung durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse sichergestellt wird.  
Auf der Grundlage des angepassten RegG haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 (im Folgen-
den: Muster-Richtlinien 2023) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des 
Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien regeln die Ausrei-
chung dieser Finanzmittel durch die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen 
des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs 
(allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind von den Ländern jeweils noch auf die konkreten Ver-
hältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat Bayern wird dies im Rahmen einer Richtli-
nie des Freistaats Bayern zur Umsetzung der Muster-Richtlinien erfolgen (im Folgenden: Richtlinien 
Bayern 2023). Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten Muster-Richtlinien 2023 sind ver-
bindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen.  
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandti-
ckets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maß-
gabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allge-
meiner Vorschriften zu regeln. 
Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständig-
keitsgebiet zum 01. Mai 2023 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, hat der 
Landkreis Dingolfing-Landau am 24. April 2023 eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung (Art. 35 Satz 2 VwVfG) erlas-
sen. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im 
Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Dingolfing-Landau tätigen Verkehrsunternehmen des allgemei-
nen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch 
entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien 2023. Hierdurch wer-
den die Vorgaben des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Dingolfing-Landau 
umgesetzt.  
Am 18. April 2023 ist vom Freistaat Bayern die Einführung des Ermäßigungstickets zum Deutschland-
ticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende beschlossen worden. Beim Ermä-
ßigungsticket handelt es sich um ein für bestimmte Bezugsberechtigte vergünstigtes Deutschlandticket. 
Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. Entsprechende Regelungen sind in 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 

und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsicht-

lich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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den Richtlinien Bayern 2023 enthalten. Die Regelungen der allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandti-
cket des Landkreises Dingolfing-Landau vom 24. April 2023 beanspruchen grundsätzlich auch insoweit 
Gültigkeit. Eine Ergänzung dieser allgemeinen Vorschrift ist jedoch dann erforderlich, wenn ein Unter-
nehmen im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers das Ermäßigungsticket verkauft („lokaler Ver-
trieb“) und keine Regelung der entsprechenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und der Aus-
gleichleistungen im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit diesem Unternehmen be-
steht. Vorliegend vertreibt die RBO das Deutschlandticket. Vor diesem Hintergrund bedarf es der nach-
folgenden Ergänzungen der allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandticket.  
 
 

Allgemeinverfügung 
 

1.  

Rechtsgrundlagen 
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 Personenbeförderungsgesetz 

(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 2 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern 

(BayÖPNVG) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreises Dingolfing-Landau als tarifzuständiger Aufgabenträger diese 

allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öf-

fentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen 

für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 

Deutschlandticket.  

 

2.  

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.4) 

öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während 

der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 8) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 

Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Ziffer 

2.2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem 

gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 

Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 07. März 2023 (Anlage 1), ohne dass den Fahrgästen 

hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet das 

Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu 

Ziffer 3.1) gelten diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die 

Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zu-

dem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket nach Anlage 2 teilzunehmen. Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten 

bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebe-

nenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzu-

scheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden 

muss, ist der den Soll-Einnahmewert des jeweiligen Jahres gemäß den Muster-Richtlinien Deutsch-
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landticket 2023 (Anlage 3) übersteigende Betrag abzuführen. Die Verkehrsunternehmen sind zu-

dem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarif-

genehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei entsprechenden 

Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem 

möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutsch-

landtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit ab-

gestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu ge-

währleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind 

einzuhalten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur im Sinne von Ziffer 5.4.4 

der Muster-Richtlinien 2023 in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunternehmen verpflichtet, diese 

mindestens drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (vgl. Ziffer 6.2 der Muster-Richtlinien 

2023).  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von Studie-

renden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten Deutsch-

landticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 4. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die 

Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Ein-

nahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnah-

meaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in 

Bayern anzusetzen. 

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte 

Landkreisgebiet Dingolfing-Landau unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur 

Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zu-

ständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den 

allgemeinen ÖPNV innehat. Durch künftige derartige Regelungen kann die räumliche Zuständigkeit 

erweitert oder beschränkt werden. 

2.5 Im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift wird der Papierausdruck eines Deutschlandti-

ckets, welches die definierten Sicherheitsmerkmale (Name, Vorname, les- und prüfbarer Barcode) 

aufweist, in Kombination mit einen amtlichen Lichtbilddokument von den Verkehrsunternehmen an-

erkannt. 

 

3.  

Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge;  

Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf 

Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrs-

dienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger 

Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen 

Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige 

öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandti-

ckets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu ge-

währenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifaner-

kennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erfor-

derlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 
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3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur Um-

setzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwischen 

dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Dingolfing-Landau abgeschlossen wer-

den. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-

leistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt wer-

den. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keinerlei eigenständige Tarifanerkennungspflichten 

oder Ausgleichsansprüche.  

 

4.  

Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Aus-

gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finan-

ziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der 

Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der Situation mit Anwendung der 

bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbun-

denen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grunds-

ätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde liegenden 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen Grundsät-

zen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8 

der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennah-

verkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Lan-

desmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023; für 

die folgenden Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richt-

linien Deutschlandticket sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bundes, des 

Freistaates Bayern oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend. Dies gilt 

gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten 

Schritt der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket 

zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung der Höhe der 

zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe der Richtlinien 

über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öf-

fentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 

im Freistaat Bayern vom 6. Juli 2023 in Anlage 5 (Richtlinien Bayern 2023) erforderlich.  

Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jahres 

2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nut-

zung von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, 

sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung 

der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elasti-

zität beim Nachweisverfahren validiert werden. 

4.1.1 Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG ist zur Vermeidung von 

Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine ent-

sprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen vom Ver-

kehrsunternehmen gegenüber der für den Ausgleich nach § 45a PBefG zuständigen Bezirks-

regierung erforderlich, so lange keine landesgesetzliche Regelung zur Ersetzung des § 45a 

PBefG besteht. Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden in-

soweit nicht gewährt. 
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4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt 

insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt 

gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Ausgleichs-

regelungen des Landkreises Dingolfing-Landau (ggf. aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder Drit-

ter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichs-

regelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allge-

meiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe 

nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür ge-

währten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils ge-

trennt und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Dingolfing-Landau kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichs-

regelungen treffen. 

4.1.4 Für das Ermäßigungsticket, den Umstellungsaufwand und das digitale Nachweisverfahren bei 

dem Ermäßigungsticket für Studierende gilt Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023. 

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den 

finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Verbin-

dung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift 

entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven 

und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser all-

gemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanziellen 

Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vor-

zunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Dif-

ferenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Ziffer 4.1. Weitergehende Auswir-

kungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweis-

bar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Ziffer 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemeinwirt-

schaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umge-

setzt. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung 

gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Ziffer 7 des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt 

Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

zu gewährleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Überkom-

pensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung 

einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 6 des Anhangs in Be-

zug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle 
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ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Ta-

rifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der 

ein angemessener Gewinn von sieben Prozent vom Umsatz für die zugrunde liegenden Ver-

kehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert 

werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren 

mit mehreren Bietern vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über 

die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten 

Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegenden Verkehrsdiens-

ten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu 

den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des 

Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffent-

lichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, 

die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere 

Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsun-

terbrechungen sind entsprechend Ziffer 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 

einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Dingol-

fing-Landau oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.8). Zum Nach-

weis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstel-

lung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 

Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entspre-

chend Ziffer 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftli-

chen Verkehren jeweils bis zum 31. Januar des zweiten auf das abzurechnende Jahr folgenden 

Kalenderjahres vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Aus-

gleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompen-

sation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öf-

fentlichen Dienstleistungsauftrag bzw. jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuer-

berater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungs-

bereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nach-

weise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation 

festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Ver-

meidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensa-

tion zurückzuzahlen.  

 

5.  

Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allge-

meinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Aus-

gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift 

erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet für ihren Vertrieb (umfasst eigene Verkäufe des Ver-

kehrsunternehmens und Verkäufe im Namen/auf Rechnung des Verkehrsunternehmens) sicherzu-

stellen, dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an 

die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der 

Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und 

dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

Der Landkreis Dingolfing-Landau erhält eine Abschrift der Meldung. 
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5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Dingolfing-Landau beim Freistaat Bayern gemäß Ziffer 7.1 

der Muster-Richtlinien 2023 bzw. der jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket am 30. Sep-

tember 2023 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2023 (die Frist kann verlän-

gert werden) vorzulegen: 

- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen Aus-

gleichsleistungen auf Grundlage der in Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023 genannten Be-

rechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Ziffer 5.4.1 Muster-

Richtlinien 2023 sowie weitere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von 

der Verbundorganisation nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunterneh-

men entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen;  

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets. Diese sind getrennt auszuwei-

sen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-

dienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen soli-

darischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket auszuweisen. Wo 

möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket. Diese sind ge-

trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 

und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den 

einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne (solidarisches) Semes-

terticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisati-

onen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2024 [die 

Frist kann für den Nachweis des Landkreises Dingolfing-Landau gegenüber dem Freistaat Bayern 

bis zum 30. Juni 2024 verlängert werden] die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der verkauften Ermä-

ßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den wei-

teren Berechtigten (Auszubildene und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets bezie-

hungsweise ohne Semesterticket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungstickets 

entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 

ausgeglichen werden.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2025 (für den Nachweis des Landkreises Dingolfing-

Landau gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 31. März 2025) die nachfolgend aufgeführten 

Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen of-

fenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige 

Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2025 

noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 

(jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der 

Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und Nach-

weise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-

gangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 
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- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und 

Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Ta-

rifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Kalender-

jahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-

nate Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten als auch für 

die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösmin-

derungen aus Vertriebsprovisionen. 

Falls plausibel dargelegt werden kann, dass eine monatliche Aufstellung nicht möglich ist, sind 

jedenfalls die Zeiträume vor Einführung des Deutschlandtickets, nach Einführung des 

Deutschlandtickets und nach Einführung des Ermäßigungstickets getrennt darzustellen.  

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 be-

ziehungsweise auf das jeweils abzurechnende Kalenderjahr hochgerechneten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die 

jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder 

es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der Be-

rechnung nach Ziffer 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien 2023 abgeleiteten durch-

schnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rech-

nerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2024; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern im 

Betriebsjahr 2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das Kalen-

derjahr 2023 vorzulegen: 

- die gemäß Ziffer 5.5.1.2 der Muster-Richtlinien 2023 ermittelten, anzusetzenden tatsäch-

lichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023; 

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der verkauften Ermä-

ßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den wei-

teren Berechtigten (Auszubildene und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 

Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets bezie-

hungsweise ohne Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf An-

forderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung der 

Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder aner-

kennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei 

Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständig-

keitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 2023; sollte der Nachweis nicht fristgerecht 

vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die 
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Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich 

nachzureichen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets ent-

standenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien 2023 aus-

geglichen werden; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungstickets 

entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 

ausgeglichen werden;  

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf 

Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 

2023; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschrif-

ten nach Maßgabe von Ziffern 5.4.1 und 5.4.3 der Muster-Richtlinien 2023;  

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug auf 

Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die Mo-

nate Mai bis Dezember 2023 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen 

aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die gesamte 

Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die gesamte Laufzeit der einem eigen-

wirtschaftlichen Verkehr zugrunde liegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und 

Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und 

allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen 

jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelderlöse 

differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich 

der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunterneh-

men anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich 

der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens 

nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifs-

orte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personen-

kilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu 

Grunde gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Mindereinnah-

men) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tarif-

lichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewähr-

ten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter Ausgleich 

ausgeschlossen ist  

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich Be-

stätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anfor-

derungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 
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5.6 Der Landkreis Dingolfing-Landau kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben 

und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richt-

linien 2023 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kom-

mission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffern 5.2 bis 5.5 

genannten sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise 

nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr 

ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurück-

zuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beach-

tung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in 

der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung ge-

troffen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im 

Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Dingolfing-Landau kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches 

selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen 

lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die 

hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personen-

bezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils 

geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden diese 

ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrs-

unternehmen und dem Landkreis Dingolfing-Landau getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Auf-

bewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 

6.  

Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder der Umsetzungsvereinbarung 

keine entsprechende Regelung getroffen wird, gewährt der Landkreis Dingolfing-Landau den Ver-

kehrsunternehmen im Jahr 2023 zum 10. Juni, 10. Juli und 10. August 2023 Abschlagszahlungen 

in drei gleichen Raten in Höhe von insgesamt 90 Prozent der prognostizierten Mindereinnahmen 

der Monate Mai bis August der aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets auf Grundlage 

einer Prognoserechnung zu erwartenden Mindereinnahmen für das Kalenderjahr 2023 (abzurech-

nendes Jahr). Eine weitere Abschlagszahlung von 100 Prozent wird den Verkehrsunternehmen 

zum 10. Oktober, 10. November und 10. Dezember des abzurechnenden Jahres gewährt. Die 

Grundlage und der Zeitplan für die Abschlagszahlungen ab dem Jahr 2024 werden abhängig von 

den verfügbaren Daten jeweils rechtzeitig festgelegt. 

6.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 6.1 bezogen auf das Jahr 2023 hat 

das Verkehrsunternehmen dem Landkreis Dingolfing-Landau bis zum 17. April 2023 die erforderli-

chen Prognoserechnungen als Nachweis vorzulegen und in das Online-Portal unter 

https://dtby.intraplan.de/site/login des Freistaates Bayern einzustellen oder die Prognoserech-

nung des Landkreises Dingolfing-Landau zu bestätigen. Der Betreiber des Online-Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, so-

weit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. Wird der Nachweis erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erbracht, verschieben sich ggf. die Zeitpunkte für die Abschlagszahlungen entsprechend. 

https://dtby.intraplan.de/site/login
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Sollten sich die Prognoserechnungen aufgrund der Verkaufsdaten ändern, so hat das Verkehrsun-

ternehmen dies dem Landkreis Dingolfing-Landau unverzüglich anzuzeigen. Der Landkreis Dingol-

fing-Landau entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche Anpassung der Abschlagszahlun-

gen.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gewährt der Landkreis Dingol-

fing-Landau Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem 

Ermäßigungsticket wie folgt: Zum 15. August 2023 kann eine erste Prognose der voraussichtlich 

verkauften Ermäßigungstickets bei der Antragsstellung der Abschlagszahlung angegeben werden. 

Zudem können Abschlagszahlungen jeweils zum 15. des auf den Verkauf folgenden Monats über 

das Portal https://dtby.intraplan.de/site/login beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der 

jeweils verkauften Ermäßigungstickets zu melden. Die auf Grundlage des Antrags zum 15. August 

2023 erfolgten Abschlagszahlungen werden verrechnet. Das Unternehmen kann sich zu der An-

tragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des Online-Portals ist als daten-

schutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit 

dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffern 6.1 und 6.3. Die endgültige 

Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum 

Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsun-

gen.  

 

7.  

Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Dingolfing-Landau ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewähr-

ten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen 

nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage 

des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit 

den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts 

nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allge-

meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. 

Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, 

können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten 

Angaben berufen. 

 

8.  

Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift regelt die Verpflichtung nach Ziffer 2 vom 1. Mai 2023 bis zum 31.De-

zember 2023. Diese allgemeine Vorschrift gewährt und regelt nur Ansprüche aus Ausgleichsleis-

tung nach Ziffer 4, die ab dem 1. Mai 2023 und bis zum 31. Dezember 2023 entstanden sind. 

https://dtby.intraplan.de/site/login
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8.3 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. Die Abwicklung 

des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023 wird auch nach 

dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende 

geführt. Diese allgemeine Vorschrift kann durch allgemeine Vorschrift verlängert, geändert oder 

aufgehoben werden.  

8.4 Der Landkreis Dingolfing-Landau kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene 

Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund 

oder der Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicher-

stellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollum-

fänglich zu befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsan-

spruch mit Wirkung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten. 

 
Dingolfing, 22. August 2023, 
für den Landkreis Dingolfing-Landau 
 
Dr. Franz Gassner 
Stellvertretender Landrat 
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LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Dr. Franz Gassner 
Stellvertretender Landrat 



Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  

 

1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 

deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-

menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. 

Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teilneh-

menden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedin-

gungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun-

ternehmens.  

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge 

des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sons-

tigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland lie-

gende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unterneh-

mens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum  

ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungs-

gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahver-

kehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 

allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder histori-

schen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungs-

bereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 
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Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 

mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 

Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket 

kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trä-

germedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längs-

tens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein 

als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitima-

tion ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse.  

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-

destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mit-

nahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Landes-

tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Ver-

triebskanäle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 

Ersten eines Monats möglich.  

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. Die 

Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 

Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 

Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des Per-

sonenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

 

 

 



4. Beförderungsentgelt  

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher 

Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-

bus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspur-

bahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 

Dieses  Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmen-

den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-

land-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 

Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% 

Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, 

der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.  

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 

Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer 

jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarif-

verbund.de.  

 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
http://www.deutschlandtarifverbund.de/
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Beschluss 
 

des Koordinierungsrates (Sitzung am 20.03.2023)  
 

für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“. 

 

Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

Die nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für die jeweiligen 

Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände sowie 

der Branchenorganisationen VDV, DTV-G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine 

gemeinsame Vorgehensweise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf 

die Zuscheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets sicher-

gestellt werden.  

 

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundesweit gültiges Tarif-

produkt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Re-

gionalisierungsgesetzes der Bundesregierung“ – für den Nahverkehr durch die teilneh-

menden Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten 

sich alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsamen Zu-

scheidungsverfahrens für das D-Ticket.  

 

2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen aus dem Kern-

produkt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengrup-

penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtli-

che Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises 

des D-Tickets.  

 

3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunternehmen (VU) und erlös-

verantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der bisherigen und künftigen Gesamt-

einnahmen (inkl. der Fahrgeldsurrogate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigung 

der ihnen jeweils zugeschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der 

politischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 und 

08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskonform ausgeglichen. Die Länder 

werden entsprechend des jeweilig in den Ländern entstandenen Schadens die erhal-

tenen Bundesmittel untereinander umverteilen.  

 

4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungskonzept zum D-Ticket 

ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deut-
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lichen Vertriebsanreiz für die Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarif-

gebers und verhindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der Bran-

che.  

 

5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird für das Rumpfjahr 

2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, bei der grundsätzlich jeder Tarif-

geber die Einnahmen aus den dort erzielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm 

angeschlossen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt . Dazu kommen die 

jeweiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemeinschaften) zur 

Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die Fahrausweise für mehrere Ta-

rifgeber vertreiben, melden an die jeweiligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifels-

fragen auf Verlangen mit den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen 

Tarifgeber die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die Ein-

nahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt werden, wobei die Ein-

nahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, den jeweiligen Tarifgebern/Länder 

vollständig zugeordnet werden. Die Steuerung über ein Monitoring verhindert Markt-

verwerfungen und überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss 

der Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als auch in der 

Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen den Ländern durchgeführt 

werden. Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger, die durch Fahrgeld-

zuscheidungen aus dem D-Ticket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 

müssen, sind zu verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie 

übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte das Bundes-

land in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt die Abführung der über-

steigenden Fahrgeldbeträge in andere Bundesländer im Rahmen eines Länderausglei-

ches. 

 

6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juristischen Grundla-

gen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als erste Phase eines marktorien-

tierten Einnahmenaufteilungsverfahren gemeinsam von Ländern und Branche (erlös-

verantwortliche Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.)  geschaf-

fen. 

 

7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Aufteilung der Einnahmen 

etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller durch die Tarifgeber erzielten  D-Ticket-

Einnahmen auf die Bundesländer nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Kor-

rektur auf Grundlage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 

den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 2023 zu ermitteln. 

Die Methodik der Evaluation und Verteilung der Einnahmen aus dem durch die Korrek-

tur gefüllten Balancepool ist per Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bun-

desländer erfolgt die Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Tariforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Bundesländer 

kann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren und der DTV sowie etwaige 

Landestarife können ihren bisherigen relativen Einnahmeanteil vorab erhalten. Die 

konkrete Ausgestaltung der Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und er-

lösverantwortlichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den Län-

dern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch die Anwendung 

der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor Ort zu nachträglichen Einnah-



  

  

menverschiebungen zwischen den Ländern kommen. Auf Basis der vorgenannten Ver-

fahrensweise wird der abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahme-

zuscheidung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen führen 

kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufgabenträger wie in Stufe 1 

zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des jeweiligen Jahres übersteigenden Ein-

nahmebetrag an einen anderen Tarifgeber des jeweiligen Landes abzuführen.   

 

8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Ein-

nahmen aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rah-

men des D-Tickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzu-

sehen. Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in 

den Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandti-

ckets an Neukunden nicht geben.   

Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarifkooperationen 

sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis, dass ein Aus-
gleich von Umsatzveränderungen aus reduzierten oder ersparten Provisionen über ge-

eignete rechtliche Mechanismen (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie o-
der ein Ausgleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen ist.  

Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Abzug von vertrieblichen 

Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren für das D-Ticket eingespeist und den 
Ist-Einnahmen laut Richtlinie zum Ausgleich des Nachteils zugerechnet.    

Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 3 sind geeignete 
Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den Vertrieb zu prüfen. 

Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenanspruch und den 

realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweiligen Tariforganisationen respek-

tive deren Unternehmen kommt, werden die Branche und die Länder Gespräche mit 

dem Ziel aufnehmen, diese erheblichen Unwuchten auszugleichen.  

 

9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichsleistungen ist eine 

ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erforderlich, auf die die Länder, die Auf-

gabenträger und die Branchenorganisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeab-

führungen gelten die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen.   

 

10. Stufe 3 voraussichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 

2025 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrageorientiertes Ein-

nahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. Das entsprechende Verfahren 

wird gemeinsam von den Ländern mit der Branche entwickelt und dem Koordinierungs-

rat zur Beschlussfassung vorgelegt.   



Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben  im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus 

Bundes- und Landesmitteln 
 

Vom 20. März 2023 
 

I. Hinweise und Erläuterungen 

 
Der nachfolgende Entwurf von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket basiert auf der Systematik der 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und dem temporär eingeführten 9-Euro-
Ticket, die im Jahr 2022 genutzt wurden. 
 
Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 08.12.2022 erstellt, dass die 
in 2023 entstehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund und Ländern ausgeglichen 
wird.  
 
Für den Ausgleich für 2023 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen des 
Zeitraums der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu 
verwenden.  
 
Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2022 folgende wesentliche 
Anpassungen vorgenommen: 

1. Durch die ergänzende Regelung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) wird eine Verpflichtung zur Anwendung des 
Deutschlandtickets vorgegeben. Der Ausgleich gegenüber den Verkehrsunternehmen 
erfolgt durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der 
Instrumente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem 
Dienstleistungsauftrag oder allgemeiner Vorschrift. Aufgrund der bundesgesetzlichen 
Vorgabe zur Anwendung des Deutschlandtickets kann die Ausgleichsregelung des 
jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 01. Mai 2023 erfolgen, wenn 
sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Umsetzung der 
Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner 
Vorschriften muss aufgrund der Befristung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 zeitnah, 
spätestens zum 30. September 2023 erfolgen. 

2. Soweit die Aufgabenträger oder die Zusammenschlüsse nicht selbst 
erlösverantwortlich für die Verkehrsleistung sind, reichen sie die Mittel 
diskriminierungsfrei unter Anwendung der Regelungen zur Ausgleichsberechnung 
nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine 
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente an die Verkehrsunternehmen aus. 

3. Aufgrund der Erörterungen mit der EU-Kommission ist ein Mechanismus in die 
Ausgleichsregelung aufzunehmen, der zu einer Korrektur im Falle von generellen 
Nachfragerückgängen führt. Unterschreiten die Abonnent:innenzahlen im jeweiligen 
Bundesland im Januar 2024 die Abonnent:innenzahlen im April 2023 um mehr als 10 
Prozent, sind die im Ausgleich anzusetzenden Soll-Fahrgeldeinnahmen um den über 
die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz abzusenken. Bei 
einer Verringerung der Abonnent:innenzahlen um beispielsweise 11Prozent sind die 
Fahrgeldeinnahmen um 6 Prozent abzusenken.  

4. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets 
entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus positiven 
Verkehrsmengeneffekten werden die auf das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll -
Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 2022 (langfristiges 

Anlage 3



historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 
Prozent p.a) erhöht. 

5. Weist der Empfänger nach, dass in seinem Gebiet die Betriebsleistungen des Jahres 
2023 im Verhältnis zum Jahr 2019 gestiegen sind, werden die auf den jeweiligen 
Empfänger entfallenden Soll-Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2023 im anteiligen 
Verhältnis zur Steigerung der Betriebsleistung in Wagen- bzw. Zugkilometern erhöht. 
Aus gängigen Untersuchungen zur Überprüfung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
einer Infrastrukturinvestition wird eine Angebotselastizität von 0,3 üblicherweise 
angenommen. Bei einer Steigerung der Betriebsleistungen um 2 Prozent bedeutet 
dies eine Erhöhung der Soll-Fahrgeldeinnahmen 2023 um 0,6 Prozent. In gleicher 
Weise wird bei gegenüber 2019 gesunkenen Betriebsleistungen verfahren. 

6. Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen 
angewendet wurden.  

7. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
Januar 2023 abgesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 01. Januar 2023 
geltenden Preisen (vor der Einführung des Deutschlandtickets) angerechnet werden ; 
für Berlin gelten auf Grund des 29-Euro-Tickets abweichende Stichtage. Denn der 
Bund beteiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets 
resultierenden Kostenunterdeckung. Eine Ausnahme bilden regionale oder 
landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur Herstellung eines 
angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des 
Solidarmodells notwendig ist. 

8. Es werden Pauschalen für die konkrete Umstellung der Vertriebstechnik zur Ausgabe 
und Kontrolle der Deutschlandtickets gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit 
den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die 
Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden.    

 
Unverändert zur Muster-Richtlinie für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die 
Empfänger und ihre Vertriebsdienstleister die Einnahmeeinbußen der extern beauftragten 
Verkaufsstellen und Agenturnehmer im Rahmen der Möglichkeiten der Muster -Richtlinie 
ausgleichen. Nach den Festlegungen zur Einnahmeaufteilung ist für die Stufen 1 und 2 
(2023-2025) in Bezug auf das Kernprodukt des Deutschlandtickets sowie alle Einnahmen 
aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des 
Deutschlandtickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzusehen. 
Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den Stufen 1 und 
2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandtickets an Neukunden nicht 
geben.   
 
Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine 
einheitliche Definition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen 
auch in 2023 unabhängig von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die 
Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen durch alle Länder übernommen 
werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transparenz des Mittelbedarfs 
einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon für 2022 in den Muster-Richtlinien auch für 
2023 obligatorisch sind. 
 
Der Entwurf der Muster-Richtlinien ist entsprechend dem Gliederungsschema einer 
Förderrichtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss durch 
die Länder noch mit jeweils eigenen Länderrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In 
Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung über die 
verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder 
einer Billigkeitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus 



den Muster-Richtlinien mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug 
auf die im jeweiligen Land zu treffende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung. 
 
Im nachfolgenden Entwurf sind auf der Grundlage dieser Hinweise hinter der 
Gliederungsnummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 

  



II. Musterrichtlinien 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 in Land XXX  
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2023) 

 
Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. Monat 2023 
 

1 (fakultativ)  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Billigkeitsleistungen.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2 (obligatorisch)  
Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, deren 
Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen 
aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die 
Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 
3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Empfänger der Billigkeitsleistung  
Empfänger sind  
3.1 (obligatorisch)  
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-
Gesetzes des Landes XXX,  
3.2 (fakultativ)  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 (Notfallregelung) 
Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 2023 
keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen haben, sind für den 
Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer 
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf 
dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbringen. 
Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Bewilligung für 
die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 
 
 



4 (obligatorisch) 
Voraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 
  
5.1 (fakultativ)  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO 
  
5.2 (obligatorisch)  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
 
5.3 (fakultativ)  
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
 
5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den 
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nummern 
5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen 
Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 
 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im 
Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam 
werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen 
oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der 
Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die 
Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, 
die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und 
Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 



Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 [Berlin: 31. August 2022] abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand 
August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-Ticket] zu ermitteln.  Die nach den Sätzen 1 
bis 5 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung 
der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im 
Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 
Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der 
prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet 
des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die 
nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 
Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach 
den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 
5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen 
Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten 
hätte.  
 
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis 
Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die 
abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme 
weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 
insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. Wurden die 
Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 [Berlin: 
31. August 2022] abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit 
Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit 
den am 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-
Ticket] geltenden ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der 
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der 
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen.  
 
5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist , sind die 
um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. die nach Maßgabe der 
Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai 
bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen 
für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für 
hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2023) zu berechnen. Maßgebend sind 
dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, 



Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 
gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Differenz 
der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  
 
5.4.3 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der der 
Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  
 
5.4.4 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der 
Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. Dabei wird für jeden zum Stichtag 
30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 
Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement 
gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15,00 Euro 
gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem 
Monat. Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen 
ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 
nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. Voraussetzung 
um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher 
Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 
2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine 
Anzahl an Kunden, die mindestens 60% des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 
beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung 
stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr als 30 % des 
Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim jeweiligen 
Empfänger bzw. Unternehmen gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 
50 % des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
eine gesonderte Regelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 
2023 vorhandene auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für 
die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige 
Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317,00 
Euro gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 
beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 
werden. 
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung des 
EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., 
die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachterliche Begleitung des 
Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die 
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie  für 
die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.  
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 
 
5.4.5 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 
Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.  
 
5.4.6 
Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind in direktem 
ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder 
ersparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 



rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket 
bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus 
ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu 
bringen.   

 

5.4.7  
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Minderungen abzüglich 
der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 ist der 
ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  
 
5.4.8 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der 
Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf 
der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- 
bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die 
beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung 
vereinbaren.  
 
6 (obligatorisch) 
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des 
Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die 
beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 
Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandt icket-Tarifs auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als 
zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht 
Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 
 
6.2 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die nach Nr. 
5.4.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland 
einzusetzen.  
 
6.3  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 
ausgeschlossen.  
 
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines Monats 
für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft 
aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 
SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 
 
6.5  



Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nummer 5.4 
genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem Nachweis sind insbesondere 
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 
2023 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. April 
2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen 
anfordern. 
 
6.6  
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nummer 5.4.1 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der 
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist 
erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag 
den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung 
vorzunehmen.  
 
7  
Verfahren  
 
7.1 (obligatorisch) 
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. 
Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. 
Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.  
 
7.2 (fakultativ) 
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger 
seinen Sitz hat.  
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die 
die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 
31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen  hat. 
7.3 (obligatorisch) 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den 
Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger 
gemäß Nummer 3.1 beizufügen.  
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“  
 
7.4 (fakultativ) 
Der Empfänger kann einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufigen Ausgleich und 
dessen Auszahlung stellen.  
 
7.5 (obligatorisch) 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß 
Nummer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen 
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies 
schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.  
 



7.6 (fakultativ) 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
 
8 (fakultativ)  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft. 



Anlage 4: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

 

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Anlage 1). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb. 

2 Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären 

Deutschlandticket reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.  

3 Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),  

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),  

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).  

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den 

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen 

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.  

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 

13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 



• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.  

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 

Bayern liegen. 

3.3 Als Studierende werden definiert:  

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches 

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 

3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 

Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst). 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind. 

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.  

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

− Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem 

gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen. 

− Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen. 

− Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende. 

 

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst  

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, 

et cetera) 



mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

4 Startzeitpunkt  

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 

2023/24 eingeführt, für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 

1. September 2023. 

5 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug 

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, 

für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen. 

6 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

6.1 Berücksichtigung eines geleisteten Solidarbeitrages 

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor 

Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem 

jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets (Gesamtpreis zum Start im Jahr 

2023: 29 Euro je Monat). Beim Erwerb durch Studierende, deren Studierendenwerk für sie 

ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebsstellen 

des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb 

verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der 

durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit einem Sechstel 

beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich anzurechnen.  

6.2 Ende der Bezugsberechtigung 

Wurde innerhalb des ersten Kalendermonats des Folgesemesters kein 

Berechtigungsnachweis für das Folgesemester erbracht, entfällt die Berechtigung zum 

Erwerb des Ermäßigungstickets. In diesem Fall muss die Vertriebsstelle das Abonnement 

entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfür 

jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben oder das Abonnement kündigen.  

7 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 

7.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von 12 Monaten ab Erwerbsdatum durch ein geeignetes 

Verfahren durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Beim Erwerb im Jahr 

2023 ist die erstmalige Prüfung innerhalb von höchstens drei Monaten ab Erwerbsdatum 

vorzunehmen, später unmittelbar. Die Berechtigungsprüfung soll auch unterjährig 

durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal 

jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere 

Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat bereitgestelltes, einheitliches Formular 

als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen 



werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 

Ermäßigungstickets“ definiert.  

7.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Beim Erwerb im Jahr 2023 ist die 

erstmalige Prüfung innerhalb von höchstens drei Monaten ab Erwerbsdatum vorzunehmen, 

später unmittelbar. Hierbei sollte nach Möglichkeit ein elektronischer Datenabgleich mit der 

jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt werden. Das genaue 

Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 

sinngemäß dasselbe wie für Semester. 

7.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Ziffer 7.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Ziffer 7.2 bei Studierenden sowie die 

im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch bereits ohne 

gültigen Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungsticket im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.  

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.   

7.4 Erstattung gegenüber Berechtigten in der Einführungsphase 

In der Einführungsphase bis zum 31.01.2024 des Ermäßigungstickets ist es zulässig, dass 

die Ermäßigung von 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket erst nachträglich 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums, im Regelfall innerhalb von drei Monaten, dem 

Berechtigten von der jeweiligen Vertriebsstelle erstattet wird. 

 

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



 

 

97-B 

 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 

Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem  

Deutschlandticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern  

(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023) 

 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

 

vom 6. Juli 2023, Az. 52-3507.1-1-4 

 

 

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushalts-

ordnung (BayHO), der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu er-

lassenen Verwaltungsvorschriften sowie dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahver-

kehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 2Dies um-

fasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien.    

3Die Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel.  

 

1. Zweck der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat 

Bayern, deren Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einfüh-

rung des Deutschlandtickets und des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubil-

dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den 

Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vor-

schriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen 

aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des 

Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

 

2. Leistungsempfänger 



 

 

2.1 Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im 

Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern 

(BayÖPNVG).  

 

2.2 1Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 

2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 4 Regionalisierungsgesetz (RegG)  

getroffen haben, sind für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 

Empfänger auch öffentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Geneh-

migungsinhaber oder Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund 

eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bezie-

hungsweise im SPNV erbringen. 2Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine ge-

trennte Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig.  

 

3. Leistungsvoraussetzungen  

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie 

die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunterneh-

men in entsprechender Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleis-

tungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminie-

rungsfrei weiter. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit ab-

gestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür 

erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 

geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen 

im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  

 

4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen  

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 BayHO.  

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 

Ausgaben.  

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwi-

schen den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten 



 

 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tat-

sächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe 

der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahr-

geldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfän-

gern die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem 

erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 

2023 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweili-

gen Monat verkauften beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der 

jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für 

diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweili-

gen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassun-

gen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für 

alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen sich in Einzelfällen keine 

entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhän-

gige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durch-

schnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn auf-

grund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 

wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht 

möglich ist, können die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstan-

des zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Ti-

ckets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Ja-

nuar 2023 zu ermitteln. 6Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich erbrachten Be-

triebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im Kalender-

jahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 

fortzuschreiben. 7Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen 

Steigerung beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im 

Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 anzusetzen. 8Als pauschaler Ausgleich der durch 

die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahmesteige-

rungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die nach den Sätzen 1 bis 5 er-

mittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 9Unterschreitet die Gesamtzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundes-

land zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 

30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden 



 

 

Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 10Bei Verbundtarifen, Übergangs-

tarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeld-

einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-

schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne 

die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.  

4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeld-

einnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnah-

men einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 

2Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen an-

setzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewen-

det wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei der Ermittlung 

der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne er-

gänzende Ermäßigung anzusetzen. 4Die Vornahme weiterer Absetzungen von den 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von 

Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermitt-

lung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle 

Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell ver-

kauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 gelten-

den gegebenenfalls den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 

anzusetzen. 6Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 

BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeld-

einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-

schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Ein-

nahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.  

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Art. 3 

Abs. 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind 

die um die Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 

Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 beziehungsweise die 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für 

den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung 

aufgrund der jeweiligen für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen 

Vomhundertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 

2023) zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Um-

satzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 



 

 

BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochge-

rechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 

für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnah-

menaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für die je-

weiligen Verkehrsleistungen.  

4.3.3 1In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Aus-

gleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der 

Empfänger nach 2.1 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurech-

nen.  

4.3.4 1Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der Ver-

triebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. 2Dabei wird für jeden zum Stich-

tag 30. April 2023 beim Empfänger beziehungsweise den in wirtschaftlicher Verantwor-

tung stehenden Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebote-

nen Abonnement gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe 

von 15 Euro gewährt. 3Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit 

von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, 

die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarif-

angebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 

30. April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft ha-

ben. 5Voraussetzung um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bezie-

hungsweise den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen 

gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 2 eine Umstellungspauschale zu erhalten 

ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine Anzahl an Kunden, die mindestens 

60 Prozent des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 beträgt, im Deutschlandticket 

beim Empfänger beziehungsweise dem in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 

Verkehrsunternehmen gebunden ist. 6Wenn unter 60 Prozent, aber mehr als 30 Pro-

zent des Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim 

jeweiligen Empfänger beziehungsweise Unternehmen gebunden ist, erhält der Emp-

fänger beziehungsweise das Unternehmen 50 Prozent des sich aus Satz 2 ergeben-

den Wertes. 7In besonders begründeten Einzelfällen kann eine gesonderte Regelung 

getroffen werden. 8Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 2023 vorhandene 

auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kontrolle 

des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Umstel-

lungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317 Euro 

gewährt. 9Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 



 

 

beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 

werden. 

 

4.3.5 1Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus 

der Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden Fahrgeldeinnah-

men und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungsti-

ckets. 2Für den Umstellungsaufwand und das digitale Nachweisverfahren bei dem Er-

mäßigungsticket für Studierende erhalten die Vertriebsstellen (Verkehrsunternehmen 

beziehungsweise sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel 

Verbundorganisationen) bei der Umsetzung der monatlichen Kündbarkeit des Ermäßi-

gungstickets für Studierende zum Wintersemester 2023/24 eine Abschlagszahlung für 

die Umstellung der Vertriebssysteme von einmalig fünf Euro für jeden Studierenden bis 

zu einem Höchstbetrag von 200 000 Euro je Standort einer Hochschule. 3Für die Wei-

terentwicklung oder Anpassung der Systeme in Richtung eines automatisierten Ver-

triebs und Vorarbeiten hierzu erhalten die Vertriebsstellen als Abschlagszahlung eine 

einmalige Leistung von fünf Euro für jeden Auszubildenden beziehungsweise Freiwilli-

gendienstleistenden. 4Die Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3 werden nur 

dann gewährt, wenn der Berechtigte das Ermäßigungsticket bei der Vertriebsstelle be-

zogen hat. 5Ist bei Antragstellung bereits ersichtlich, dass die tatsächlichen Kosten ge-

ringer ausfallen als die Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3, so ist dies der 

Bewilligungsbehörde im Antragsverfahren (vergleiche Nr. 6 dieser Richtlinie) mitzutei-

len. 6Die Höhe der Abschlagszahlung beläuft sich sodann auf die voraussichtlich anfal-

lenden Kosten.  

 
4.3.6 Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 

Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungs-

fähig.  

 

4.3.7 Von dem nach den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächli-

chem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder er-

sparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 

rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandti-

cket bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung 

aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug 

zu bringen.   

 



 

 

4.3.8 Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 errechneten Minderungen abzüglich 

der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nr. 4.3.7 ist der ausgleichsfä-

hige Ausgleichsbetrag.  

 

4.3.9 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufga-

benträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleis-

tung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der 

Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wa-

gen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern 

zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine 

abweichende Aufteilung vereinbaren.  

 

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Nr. 1 des Erlasses des 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-3507.1-1-

4-14 erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag an-

zurechnen.  

 

4.5 1Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 

Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 

Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), 

für im Rahmen der Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Aus-

gleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 60 000 Euro je Verkehrsver-

bund. 2Bereits erhaltene Einmalzahlungen auf der Grundlage der Nr. 2 des Erlasses 

des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-

3507.1-1-4-14 sind anzurechnen. 

  
  
5. Sonstige Bestimmungen  

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an Verkehrsun-

ternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets ein-

schließlich des Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausge-

schlossen ist. 2Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der 

Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen. 3Der finanzielle Nettoef-

fekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der 



 

 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur An-

erkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Ver-

kehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom 

Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden oder 

soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets 

Kosten erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand 

dieser Überkompensationskontrolle. 

5.2 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die 

nach Nr. 4.3.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in 

Deutschland einzusetzen.  

5.3 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subven-

tionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 

dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist 

ausgeschlossen.  

5.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines 

Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich der Ver-

käufe des Ermäßigungstickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen 

ist, an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-

nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher 

Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebil-

dete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstande-

nen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nr. 4.3 ge-

nannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 2Dem Nachweis sind insbesondere Be-

stätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-

nate Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 

4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittel-

ten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 

Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 

und 2023 im Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 3Den Bestätigungen 

der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus Ver-

triebsprovisionen beziehungsweise Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Leis-

tungsempfänger hinzuzufügen. 4Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflich-

ten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 



 

 

4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. 5Die Bewilli-

gungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.6 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die Anzahl der verkauften 

Ermäßigungstickets nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Minderein-

nahmen sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtig-

ten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die Stu-

dierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets bezie-

hungsweise ohne Semesterticket darzustellen.  

5.7 Die Empfänger von Leistungen für Zwecke gemäß Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sind zu 

verpflichten, bis spätestens 30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für diese 

Zwecke nachzuweisen. 

5.8 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 

30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für den Zeitraum April 2023 bis 

Mai 2024 nachzuweisen. 

5.9 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für 

Zwecke gemäß den Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sowie 4.5 hinausgehen, sind vom Emp-

fänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu ver-

zinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstellen, 

dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine 

Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 4Satz 3 gilt nicht für die 

Leistungen nach den Nrn. 4.3.5 Satz 2 und 3 sowie 4.5. 

 
6. Verfahren 

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2023 zu 

stellen. 2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat 

die Berechnung beziehungsweise Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie 

eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne der Nr. 

4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, 

sind die unterstützenden Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen, die unter-

stützt werden, anzugeben. 5Sofern ein Antrag auf Leistungen gemäß Nr. 4.3.5 Satz 2 

oder 3 gestellt wird, sind Angaben über die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

differenziert nach den Berechtigtengruppen vorzusehen.  



 

 

6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die 

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH ist das Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr. 2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregie-

rung, in deren Bezirk der Leistungsempfänger seinen Sitz hat.  

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß 

der Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  

6.4 1Die Empfänger der Billigkeitsleistungen dieser Richtlinien können einen vereinfachten 

Antrag auf vorläufigen Ausgleich und Auszahlung stellen. 2Das Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr kann hierfür im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 

der Finanzen und für Heimat ergänzend Regelungen über Abschlagszahlungen treffen.  

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfun-

gen gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

 
7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am 6. Juli 2023 in Kraft und endet am 30. Juni 2025. 

  



 

 

 
Anlage 

(zu den Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023) 

 

Ermäßigtes Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleis-

tende im Freistaat Bayern 

 

Die Einführung des ermäßigten Deutschlandtickets (Ermäßigungsticket) als Tarifangebot für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern erfolgt entspre-

chend der gesetzlichen Zuständigkeiten und Bestimmungen der jeweiligen Aufgabenträger des 

ÖPNV. Es ist eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Für das Ermäßi-

gungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in der jeweils 

gültigen Fassung. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutsch-

landticket reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.  

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 

2023/24 eingeführt, für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 1. September 2023. 

Im Übrigen wird hinsichtlich des Erwerbs des ermäßigten Deutschlandtickets einschließlich der 

Verfahren für Berechtigtennachweise sowie besonderer Bestimmungen für Studierende auf die 

jeweiligen Regelungen in den Allgemeinen Vorschriften der Aufgabenträger beziehungsweise 

der öffentlichen Dienstleistungsaufträge verwiesen. 

 

Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

 

1. Auszubildende 

Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsge-

setz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Men-

schen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines 

Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 

Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeits-

weltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Aus-

bildung.  



 

 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayeri-

sches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar 

sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen 

und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische As-

sistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramts-

prüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für 

die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubil-

dende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern 

liegen. 

 

2. Studierende 

Als Studierende werden definiert:  

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovati-

onsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 

3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbil-

dungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche 

die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben 

(zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hoch-

schule für den öffentlichen Dienst). 



 

 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 

werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am ge-

meinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets er-

möglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in ei-

nem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Se-

mesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermäßig-

tes Deutschlandticket für Studierende. 

 

3. Freiwilligendienstleistende 

Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiens-

ten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera) 

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

 

 

 

Dr. Thomas Gruber 

Ministerialdirektor 
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